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Psychische Erkrankungen kindgerecht erklärt
Kinderbücher „Kids in BALANCE“ zertifiziert

Mit den Titeln aus der Reihe „Kids in BALANCE“ zertifiziert die Stiftung 
erstmals Kinderbücher. Die Werke helfen Eltern, ihren Kindern die seelische 
Not eines Familienmitgliedes verständlich nahezubringen.

In dem Kinderbuch „Mamas Monster“ glaubt die 
kleine Rike, sie sei schuld, dass ihre Mutter traurig 
ist. Als diese ihr erklärt, was mit ihr los ist, geht es 
ihr gleich viel besser.

„Ist das so etwas wie ein Monster, 
Mama?“ „Ja, so ungefähr. Es heißt 
Depression. Es klaut mir meine Ge
fühle und macht 
mich schlapp. 
Der Arzt für Ge
fühle hilft mir, 
das Monster zu 
finden.“ Die 
einfühlsame Ge
schichte „Ma
mas Monster“ 
erklärt Kindern, 
wie sich Er
wachsene füh
len, die unter ei
ner Depression 
leiden.

Schuldgefühle 
bei Kindern

„Kinder entwi
ckeln bei psychischen Erkrankungen 
eines Elternteils leicht Schuldgefühle“, 
erklärt York Bieger, Geschäftsführer des  
BALANCE buch + medien Verlages. 
„Daher ist es besonders wichtig, ihnen 
die Situation verständlich zu erklären.“ 
Neben „Mamas Monster“ hat die Stif
tung Gesundheit vier weitere Werke 

der Buchreihe zertifiziert, die unter an
derem über Magersucht und ADHS 
aufklären.

Externe 
Prüfungen

„Die erfolgrei
che Zertifizie
rung zeigt, dass 
es sich lohnt Qua
lität vor Quan
tität zu stellen“, 
sagt Bieger. Um 
das Gütesiegel 
der Stiftung Ge
sundheit zu er
halten, müssen 
Gesundheitsrat
geber verständ
lich, alltagstaug
lich und aufrich
tig sein. Externe 

Gutachter prüfen die Publikationen 
nach einem evidenzbasierten Ver
fahren auf die erforderlichen Kri
terien.

Unter www.stiftung-gesundheit.de, Web-
code „Ratgeber“ erfahren Sie, wie Sie 
eine erfolgreiche Zertifizierung erreichen.

Christian Kraef
Präsident der Bundesvertretung 

der Medizinstudierenden in 
Deutschland e.V. 

Berufsdoktorat für Ärzte 
verpflichtend machen

„Dr. med.“ – vom Studenten be
gehrt, vom Patienten respektiert und 
nicht nur von der Wissenschaftsszene 
zunehmend in Frage gestellt.

Obwohl es mittlerweile in fast allen 
anderen Hochschulstudiengängen in 
Deutschland üblich ist, wenigstens 
eine wissenschaftliche Arbeit im 
Studienverlauf anzufertigen, und da
mit die vor allem auch für Ärztinnen 
und Ärzte essentiell wichtigen 
Fertigkeiten und Fähigkeiten im wis
senschaftlichen Handeln zu erlernen, 
hat sich die Medizin ihre Sonderrolle 
bewahrt. Der Aufwand, den gut 80 
Prozent der Mediziner auf sich neh
men, um Herr oder Frau Doktor zu 
sein, variiert stark und liegt in der 
Regel deutlich unter dem anderer 
Disziplinen.Vieles spricht also für ei
ne obligatorische wissenschaftliche 
Arbeit im Studium und ein damit ein
hergehendes Berufsdoktorat. Dieses 
fördert das wichtige Verständnis der 
evidenzbasierten Medizin, stellt ei
nen einheitlichen Qualitätsstandard 
sicher, und wenn das Interesse ge
weckt ist, erleichtert es den Einstieg 
in die Wissenschaft.
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BGHUrteil schützt Anonymität von InternetNutzern
Meinungsfreiheit auf Bewertungsportalen – aber nicht schrankenlos

Ulrike Elsner: „Transparenz heißt auch, dass 
Ärzte vor unwahren Tatsachenbehauptungen ge-
schützt werden.“

Arztbewertungsportale müssen die 
Identität ihrer Nutzer nicht preisge
ben. So urteilte der Bundesgerichtshof 
Anfang Juli. Trotzdem hat die Mei
nungsfreiheit auch im Internet Gren
zen: Bewertungsportale müssen die 
Persönlichkeitsrechte der Ärzte wah
ren, indem sie sie über jede Bewer
tung informieren und ehrverletztende 
Beiträge auf Wunsch entfernen.

Hoher Aufwand – 
aus Respekt vor Usern und Ärzten
Die Stiftung Gesundheit, als Träger 
der ArztAuskunft, geht noch einen 
Schritt weiter: Als einziges Arztbe
wertungsportal prüft Fachpersonal 
hier alle Bewertungen auf Rechtskon
formität und Anstand. Zusätzlich er
möglicht sie den Ärzten, zu den Be
wertungen Stellung zu nehmen und 

sie zu kommentieren – bevor diese im 
Internet sichtbar sind.

Bewertungen in 
Empfehlungspool zusammengeführt
Die Sorgfalt des Teams der ArztAus
kunft kommt vielen Portalen zugute: 

Die Arztsuche wird nicht allein un
ter www.arztauskunft.de dargeboten. 

Dutzende Gesundheitsportale greifen 
gleichzeitig auf sie zu. Auch die Arzt
bewertungsFunktion mit den erfor
derlichen hohen Gütestandards wird 
von den vielen Portalen gemeinsam 
genutzt, die sich im Empfehlungspool 
(www.empfehlungspool.de) zusam
mengeschlossen haben. Eines davon 
ist der Arztlotse des Verbandes der Er
satzkassen e.V. (vdek). „Nach sorg
samer Kontrolle werden etwa 20 Pro
zent der UserKommentare gar nicht 
erst freigeschaltet, weil es sich um 
unzulässige Bewertungen handelt“, 
sagt Vorstandsvorsitzende Ulrike Els
ner. „Der vdek und die an dem Pro
jekt teilnehmenden Mitgliedskassen 
DAKGesundheit, KKH, HEK und 
hkk leisten damit einen wichtigen Bei
trag zu mehr Transparenz im Gesund
heitsmarkt.“

Arzttermine buchen auf aponet.de
Portal integriert Service der ArztAuskunft

Freie Arzttermine auf einen Blick – im Cor-
porate Design von aponet.de

„Wir möchten unseren Nutzern be
sonders nahe sein. Dazu gehört, dass 
wir mit der Zeit gehen“, sagt Jutta 
PetersenLehmann, aponet.deChefre
dakteurin. Das offizielle Gesundheits

portal der deutschen ApothekerInnen 
hat in seiner Arztsuche der ArztAus
kunft die Funktion einer OnlineTer

minvereinbarung (OTV) integriert. 
„So wird unser Service immer kom
fortabler. Nutzer können bei uns nach 
Ärzten, Apotheken und Apotheken
Notdiensten suchen und nun bequem 
am Computer Termine online verein
baren“, erklärt PetersenLehmann.

OTV-Anbieter in 
Arztsuche einbinden

Aktuell stellt Arzttermine.de die OTV
Lösungen für die Arztsuche der Arzt
Auskunft zur Verfügung. Technisch 
ist es jedoch möglich, viele verschie
dene Anbieter zu integrieren und die 
gesamte Arztsuche an das Corporate 
Design der Website anzupassen. „Wir 
wünschen uns, dass besonders viele 
Ärzte und OTVAnbieter an diesem 
System teilnehmen, um den Mehrwert 
für die Patienten zu erhöhen“, sagt die 
Chefredakteurin.

Prof. Dr. Heinz Riesenhuber, MdB 
und Bundesforschungs minis ter a. D., 

ist der Schirmherr des Medizin- 
Management-Preises 2014.

InnovationsKonvent: 
Auszeichnungen  

für Ideen

Neue Entwicklungen aus allen 
Sektoren des Gesundheitswe
sens stellt der InnovationsKon
vent am 12. September 2014 in 
Berlin vor. Höhe punkt der Ver
anstaltung ist 
die Verleihung 
des Medizin
Management 
Preises 2014.

Weitere Informationen zur Veranstaltung 
unter www.innovations-konvent.de



Gastautor Dr. Daniel Diekmann, 
Geschäftsführer ID, Information 
und Dokumentation im Gesund-
heitswesen

Einweisermanagement – effektiv und sicher
Vortrag auf 15. Deutschen Medizinrechtstag

Um im immer intensiveren Wettbewerb 
bestehen zu können, setzen Kliniken 
schon seit Jahren auf 
diverse Formen des 
Einweisermanage
ments: die systema
tische Kontaktpfle
ge und strukturierte 
Zusammenarbeit mit 
einweisenden Ärzten. 
Dabei müssen sie 
vielfältige rechtliche 
Rahmenbedingungen 
wie etwa Daten
schutzbestimmungen 
beachten. 

Markt effektiv 
analysieren

Um potentielle Einweiser zu identifi
zieren, sind effektive Markt und Wett
bewerbsanalysen erforderlich. ITPro
gramme verschiedener Anbieter führen 
hierzu Informationen aus unterschied
lichen Quellen zusammen: etwa Rou

tineangaben zu eingewiesenen Dia
gnosen und erbrachten Leistungen aus 

Qualitätsberichten. 
Diese verknüpfen sie 
mit Geodaten. 

IT als 
Entscheidungshilfe
Mit der richtigen 
ITStrategie können 
Kliniken so die für 
sie relevanten Ein
weiser identifizie
ren, um Koopera
tionen anzubieten. 
Aber auch hier gilt: 
Die IT kann vielfäl
tig unterstützen und 
informieren, aber 

keine „richtigen“ oder „falschen“ Ent
scheidungen treffen. 

Das Anmeldeformular zum Deutschen 
Medizinrechtstag finden Sie unter:
www.deutscher-medizinrechtstag.de

Rechtstipp: Grundlos von Standardtherapie 
abzuweichen gilt als Behandlungsfehler

Wenden Ärzte anstelle der Stan
dardtherapie eine alternative Be
handlungsmethode an, ohne Pati
enten darauf hinzuweisen, gilt dies 
als Behandlungsfehler. Grob fehler
haft ist die Behandlung, wenn der 
Patient zunächst zur Standardthera
pie entschlossen war. So entschied 
das Oberlandesgericht Hamm in 
seinem Urteil vom 25.02.2014 
(Az.: 26 U 157/12).

Alternativtherapie begründen
Im konkreten Fall behandelte ein 
Arzt das Karzinom eines Pati
enten mit fotodynamischer Thera

pie, ohne ihn darüber aufzuklären, 
dass dabei die Rezidivrate höher 
ist als bei der operativen Entfer
nung. Der Patient hatte zuvor die 
Standardtherapie der Operation ge
wünscht. Grundsätzlich darf jeder 
Arzt die Wahl der Therapie nach 
eigenem medizinischen Ermessen 
treffen. Weicht er dabei jedoch von 
der Standardtherapie ab, muss er  
dies nachvollziehbar begründen 
können und zudem den Patienten 
darüber aufklären.

Autorin Dr. Britta Specht ist Rechtsan-
wältin für Medizinrecht und Steuerrecht. 

„Choosing Wisely“: 
Allianz gegen 

Überversorgung

Seit kurzem diskutiert hierzulan
de ein kleiner Kreis aus Ärzten, 
Versorgungsforschern und Publi
zisten über eine Initiative gegen 
medizinische Überversorgung.

In den USA gibt es eine derar
tige Kampagne bereits: „Choo
sing Wisely“ will Ärzte und Pa
tienten auf Überversorgung 
aufmerksam machen. Koordi
niert von der ABIM Foundation, 
einer Stiftung amerikanischer In
ternisten, haben USFachgesell
schaften im April 2012 damit be
gonnen, pro Fachgebiet jeweils 
fünf Leistungen zu identifizieren, 
die so regelhaft wie unnötiger
weise erbracht werden. Kriterien 
für die Top5Listen sind Evi
denz, Nachvollziehbarkeit, Häu
figkeit der Erkrankung sowie Be
handlungskosten.

Kliniken nutzen Empfehlungen
Zentraler Bestandteil von Choo
sing Wisely ist die Kooperati
on mit der Verbraucherzeitschrift 
Consumer Reports, die parallel 
zu den Listen von mittlerweile 
60 Fachgesellschaften laienver
ständliche Informationen erstellt. 
300 ChoosingWiselyEmp
fehlungen gibt es bereits unter 
www.choosingwisely.org; acht
zehn Versorgungsverbünde wie 
die CedarsSinai Clinic in Los 
Angeles setzen sie als klinische 
Entscheidungshilfen, Patienten
informationen oder Benchmarks 
für Versorgung ein.

Einen ausführlicheren Artikel zu 
Hintergrund, Entwicklung und Stand 
der USKampagne finden Sie unter: 
www.stiftunggesundheitblog.de
Autorin dieses Beitrags ist Sophia 
Schlette.



Sensible Themen und heitere Anekdoten
Jahresempfang 2014 mit Rainer Hess und den PublizistikPreisträgern

Dr. Rainer Hess spricht die Keynote. Dr. Peter 
Müller überreicht Christine Holch den Preis für 
ihren Artikel über Sterbehilfe.

Vor mehr als 100 Jahren unterrichte
te der Arzt Rudolph Virchow in den 
alten Mauern seine Studenten. Heute 
lauschen genau hier Gesundheitsak
teure aus ganz Deutschland nicht min
der gebannt den Worten von Dr. Rai
ner Hess. Zum zweiten Mal hat die 
Stiftung Gesundheit ihre Gäste zum 
Jahresempfang in die Hörsaalruine der 
Berliner Charité eingeladen, und der 
ehemalige Vorsitzende des Gemein
samen Bundesausschusses spricht die 
Keynote.

Hess: Evidenzbasierte  
Medizin für alle Patienten

„Alle Versicherten haben ein Recht 
auf evidenzbasierte medizinische 
Leistungen“, fordert Hess und plä
diert für qualifizierte Patienteninfor
mationen. Solche Informationen wür
digt die Stiftung Gesundheit: Mit 
dem PublizistikPreis zeichnet sie je
des Jahr hervorragende Werke zu ge
sundheitlichen Themen aus. In die

sem Jahr gewinnen drei Beiträge zu 
besonders sensiblen Themen: Chri
stine Holch nimmt den ersten Preis 
für ihren Artikel „Ich habe genug“ 

zum Thema Sterbehilfe entgegen, 
Dr. Horst Gross erhält für sein Hör
funkFeature „Mama hat Krebs“ den 
zweiten Platz. Der dritte Platz geht 

an Dr. Bernhard Albrecht für sein 
Buch „Patient meines Lebens – Von 
Ärzten, die alles wagen“.

Hörfunk als qualifiziertes Medium
Dr. Horst Gross nutzt seine Dankes
rede, um sich für den Hörfunk als oft 
verkannte, aber wichtige und kom
petente Informationsquelle auszuspre
chen: „Wer informative und umfas
send recherchierte Beiträge sucht, wird 
überraschend schnell fündig.“ 

Etwas zum Schmunzeln gibt es am 
späteren Abend: Zu seinem zehnjähri
gen Amtsjubiläum als hauptamtlicher 
Vorstandsvorsitzender plaudert Dr. 
Peter Müller aus dem Nähkästchen 
und offenbart dem amüsierten Publi
kum Fotos vergangener Zeiten. So en
det ein Abend mit berührenden The
men für die Gäste mit einem Lachen.

Fotos unter www.stiftung-gesundheit.de, 
Webcode „Hörsaalruine“ 

ProBonoTätigkeit: Risiko Steuern
Übertragung von Wirtschaftsgütern steuerpflichtig

Rechtsanwalt und Steuerberater 
Matthias Haas ist spezialisiert auf 
Heilberufe.

Ein Arzt aus Deutschland hat eine konti
nuierliche Zusammenarbeit mit Gesund
heitsstationen in Afrika 
aufgebaut. Mehrmals 
im Jahr reist er zu den 
verschiedenen Stand
orten, um dort Pati
enten zu behandeln. 
Das Ganze unentgelt
lich, also „pro bono“.

Als seine Privatklinik 
Krankenhausbetten 
aus mustert, organisiert 
er den Transport nach 
Afrika. Dort kommen 
die Betten einer Gesundheitsstation als 
Spende zugute. Einige Monate spä

ter tritt das deutsche Finanzamt an 
den Arzt heran und fordert ihn auf, die 

Einkommenssteuer für 
den Gegenwert der 
Bettgestelle zu zahlen.

Bescheinigung über 
Spende anfordern

„Werden Wirtschafts
güter von einem Be
triebsvermögen ins 
Privatvermögen über
tragen, verlangt das 
Finanzamt Einkom
menssteuer“, erklärt 
Rechtsanwalt und Steu

erberater Matthias Haas. „Das ist auch 
bei Wirtschaftgütern der Fall, die für 

einen guten Zweck übertragen wer
den. Verhindern kann der Spender 
die Steuerzahlung, indem er sich über 
den Wert der Wirtschaftsgüter von 
der Hilfsorganisation eine Spenden
bescheinigung erteilen lässt, die der 
deutsche Fiskus anerkennt.“
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